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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und ttsteri.

Montag, den i6 Merz Viertes Quartal. Den 25 Ventôse IX.

Gesetzgebender Nath, 21. Febr.

(Fortsetzung.

Die Pctitioncncommißloii berichtet über folgende

Gegenstände:

1. Die Gemeinde Coußiberle C. Freyburg, klagt
über eine Verfügung des Freyburgischcn Erzichungsra-
lhes, ihren Schulmeister betreffend. Wird an die

Untcrrichlscommißion gewiesen.

2. B. Su ter m eist er in Zofingcn ist Besitzer
eines Hanses, zu welchem ein Taverncnrccht gehört und
das jederzeit gegen die jährliche Entrichtung eines Ta-
vernenzinses von 2 Pfund ausgeübt wurde. Nun
mochte B. Sutermeisser dieses Wirthshaus als ein

Prwathans bewohnen und die Taverne, genannt zum

Sternen, irgend einem andern Hausbesitzer zum Gc-
brauch verleihen. Diese Verlegung stmer srischerdings

i» bestätigenden Taverne auf ein anderes Haus, ward
ihm von der Verwaltungskammer von Argau als wi>

dergesttzlich untersagt. Das an die Gesetzgebung ge-

richtete Begehren des B- Suiermeisters gehl nun dahin:
Daß ihm entweder die Bewilligung zur Hinlcihung sei-

ncs Taverneucechts an einen andern Hausbesitzer ertheilt
oder aber während dem Nichtgcbrauch seiner Taverne
(unter Vorbehalt dcS Rechts für den jeweiligen Haus-
besitzer mehr nicht als die gewohnten 2 Pf. per Jahr
abgefordert werden möchte.

Die Pet. Commißion trägt darauf an, dieses Be-
Sehren der Poljzeycommißion zur Untersuchung zu über-

keifen. Angenommen.
Christen Buchs von Iaun im Distr. Gryerz,

ein 8->jähriger blinder und ausser seinem kleinen Wei-
dergut unvermöglicher Greis, wünschte mit Ausschlies-
simg einer Tochter, die ihn aus Liebe zu einem Sol-
baten verlassen hat die ihm von sejner Frau hinter-

lasscnen 250 Fr. seinem Sohn und Tochtermann, auS

Dankbarkeit für ihre zärtliche Pflege, überliefern, oder

wenigstens atijährlich denselben für ihre Mühwalt eine

kleine Summe davon abgeben zu dürfen.

In so fern dieses Begehren mit den Ortsgesetzcn
sich verträgt, bedarf der Pütent keiner Bewilligung.
In so fern es aber mit den Oelsgefttzen unverträglich
ist, wird ihm die Gesetzgebung zum Nachtheil einet
abwesenden Kinds keine Dispensation ertheilen. In
beyden Rücksichten trägt die Pet. Commißion darauf an,
in dieses Begehren nicht einzutreten. Angenommen.

4. Die Landmcistcrschaft von Bremgarten, Cant.
Baden, Mitantheilhaber an dem Fond der sogenanren

Crispin-Gcsellschaft in Bremgarten, beschwert sich eines

Theils über eine von der Sladlbrüdcrschaft sich zugeeig.

nete Summe von Gulden 4?oo, und verlangt, um
dies m schon lange streitigen Gegenstand ein Ende zu

machen, die Bewilligung, diesen Fond zwischen der
Stadtdrüderschaft und der Landbrüderschaft nach Maß»
gab der Anzahl ihrer Glieder < zu vertheilen, und jedem

Theil die absonderliche Verwaltung desselben zu über»

lassen. An die Finanzcommißion gewiesen.

5. Die Mmiizipaiität der Gemeinde Dagmersà
Cant. Luzcrn, stellt vor, wie daß einer der zwey Sol-
baten, welche sie im Fall war für die Legion zu stellen,

seither sey criminalisiert und zur Kcttenstrasse vcrllrtheilt
worden, und daß sie nunmehr aufgefordert werde,
denselben durch einen andern zu ersetzen. Da nun ihre
Lage äusserst drückend sey, so bittet sie von dieser zwey«

ten Stellung dispensiert zu werden. Wird an die Vollzic»

hung gewiesen.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Poli-
zeycommißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Am 8. Weimnonat lezthin haben

Sie einen Gesetzesvorschlag über die Versieurung der



Nationalgütcr bey Gemeindsauflagen dem Voll;. Rath
zur Einsicht und Prüssuug mitgetheilt, und dieser hat

Ihnen am 15. gleichen Monats seine Bemerkungen
darüber eingesandt und bisher dem wirklichen Gesetz

mit desto grösserm Verlangen entgegen gesehen, je mehr

der Entscheid eines so wichtigen Gegenstandes von vie»

len Gemeinden und Cantonen verlangt wird. Beson-

ders ist dieses der Fall im Canton Thurgau, wo die

Behörden fast täglich von verarmten Gemeinden mit
Bitten bestürmt werden, daß auf vcrhältmßmäßigem

Fuß die Nationalgüter, mit m die Anlage von Kriegs»

kosten gezogen werden mögen. Die Verlegenheit teuer

Behörden, die bisher keine ertheilen konnten, ist nicht

geringer als die von diesen Gemeinden, welche so sehr

einer Erleichterung von immerwährenden Kriegslasten

bedürfen, und sie in der Besiemung der Nationalgütcr

zu erwarter. sich berechtigt glauben. Der Voll;. Rath
hält demnach diese» Gegenstand als einen der dringend-

sten und sieht sich verbunden, Sie B. G- einzuladen,
über denselben sobald als möglich zu entscheiden.

Folgende Botschaft wird verlesen und an dir Finanz»

Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Die Gemeinde Heimberg im Distr.
Stessisburg Cant. Bern, hat eine Bittichrssl eingelegt,

die dahin zielt, die Abtretung eines in der Zuld mrge-

ftzten Roisgrundes zn erhalten.

Da diese Gemeinde allein mit der Unterhaltung der

Damme, welche die beyden User der Zuld und das

rechte Ufer der Aar in ihrem GemeiudSbezirk schützen

sollen, belastet ist, so scheint es gerecht, ihr diesen

Reisgrund als Unterstützung abzutreten, damit ihr die

Mittet verschaft werden, ihre Besitzungen zn sichern.

Die bittstellende Gemeinde Host um so zuversichtlicher

auf diese Gnade, da die Gesetzgebung im leziverwiche.

neu Jahr eine ähnliche Abtretung an die Gemeinde

Utingen gemacht hat.

Zufolge dieser Betrachtungen schlägt Ihnen B- G.
der Vollz. Rath vor, ter Gemeinde Heimbcrg ihr Be.
zehren unter folgenden Bedingungen zu bewilligen:

1. Daß sie gehalten stv, die Errichtung und den Uu-

lechalt der für den ordentlichen Hanf der Znld nöthigen

Dämme in dem kkmsang ihres Gemeindsbezirkl zu

besorgen und ihre sowohl an den beyden Ufern dieses

Flusses- als an dem rechten Ufer der Aar gelegenen

Besitzungen sicher zn stelle!,.

2. Daß diese Dämme und andere Wasserbauarbeiten
keine andere Stellung und Richtung haben dürfen, als

Me, so tic Regicrmiz bestimmen wird..

z. Daß besagte Gemeint« den NeiSgnind, wsvm
das Holz zur Unterhaltung der Dämme bestimmt ist,

nie urbar machen darf.
4. Daß der Staar ganz oder theilweise sowohl den

Boden als auch das Holz, wclchcs er hervorbringt,
nach Beliebe» verwenden kann, im Fall daß es zur

Vergradung des Zuldbetles oder jeder andern, dos

allgemeine Beste betreffenden Unternehmung nothwendig
wäre.

Daß in der Zeitftist von dn» Monaten, vom

Tag der Abtretimg gerechnet, diese Gemeinde auf ihre

Kosten in das Archiv des Kriegsmimsnrs eine» geo-

metrischen Plan von dem Lame der Zuld, so wie vcu

dem im Umfang ihrcs Kcmeiiiddezirks befindlichen Reis-

gründ einzusenden habe, welcher Plan von den gehö-

rigen Authorttätkn aiö wahr dczeugt und mUeezeichnet

werden soll.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Unter,

richtscommißion gewiesen:

V. Gesetzgeber'. Das Ansuchen der Gemeinde En«

netdürgen Cafit. Waldstätten, daß ihr gestattet werde,

sich von ihrer bisherigen Pfarrkirche zu Buchs zu treu,

nen und eine eigene Pfarrcy zu errichten, ist bereits

vor Sic B- G. gebracht worden. Gegen dasselbe

macht nun die Gemeinde Buchs ihre Einwendungen!!!
bcylicgender Zuschrift, die Ihnen der Vollz. Ralh über,

senden zu müssen glaubt.

Folgendes Befinden wird verlesen -und die île Dis-

cußion vertaget:
B. Gesetzgeber! Ihren Dckretsvorsch'ag vom M

Horming, wodurch die Dekrete vom 29. Merz und N-

Hcum. 1799, betreffend die Einverleibung mehrerer

Höfe in die Pfarre und Mimizipalität Rolhenbmg und

Distr. Scmpach, zurückgenommen und den HosbesitzC!»

freygestelit werde» soll, sich wegen ihrer A-sschließung an

diese oder andere uächstgelegene Mumüpatdczirke a» die

vollziehende Gewalt zn wenden, findet der Vollz. Raid

nichts einzuwenden. Er ladet Sie demnach ein, di>>

sen Vorschlag zum wirklichen Dekret zu erheben.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B. Gesetzgeber! Der Vollz. Rath übersendet Ihre»
bevliegcndc Zuschrift des B- Caspar Hirzel, alt Sttkcl-

meister von Zürich, worin c? anzeigt, daß mamà
faltige wichtige Hiusschtsn es ihm nicht gestatte», Ih*

rem Ruffe in den gesetzg. Rath zu folgen.

Der Rath beschließt, in ro Tagen zu einer ncM
Wahl zn fthreitenc.



Her renschwand erhält für 14 und Cartier
für 2 Tage Urlaub.

Am 22. und 2;. Febr. waren keine Sitzungen.

Gesetzgebender Rath/ 24. Febr.
Präsident: U slcrt.

Folgende vom 22. Februar dachte Botschaft wird
verlesn: v

B. Gestzgcber! Der bevollmächtigte Minister der

helvetischen Republik in Paris, hat den Voll;. Rath
von einem zwischen der fränkischen Republik und Sr.
Maj. dem Kaiser und dem deutschen Reich geschlossenen

Friedensschluß benachrichtigt. Ruch der fränkische Mi-
nister in der Schweiz, hat diese Nachricht zum Gegen,
stand einer vertrauten Mittheilung erhoben-

Durch diesen Friedensschluß, der Ihnen B. G. ,0!is
den öffentlichen Blätter» bekannt seyn wird, wird die

Kttindlagc der künftigen Ruhe und deS politischen Sn-
stems von Europa ftstgesezt; das mannigfaltige Interesse
der mit Frankreich verbundenen Fr-.vstaaten bestimmt,
und deren groster Gcwmn hauptsächlich dadurch gest-

chert, daß ihre Unabhängigkeit garantirt, und ihre»
Völkern die Freyheit zugesprochen wird sich jene Regie-
rungsform selbst zu geben, die ihnen zuträglich seyn

mag.

Die fränkische Regierung, die sich im Kriege so sehr
über ihre Feinde erhob, zeigt sich größer noch im Fric-
dcn, und weit erhabener durch ihre Mäßigung und
Ker chligkeit, wodurch sie die Keime der Zwietractit
ttstitt, unter der Europa noch hätte erliegen müssen-

Größe nnd Erhabenheit vereinigt sie hauptsächlich in
der Sorge für das Schikia! ihrer Verbündeten ; sie giebt
ihnen das theuerste Unterpfand ihrer Treue und ihres
Wohlwollens.

Der Zeitpunkt nahek heran, B. Gcfezgeber, wo unser
Vaterland den Lohn feiner Opftr, das Glük von innerer
Ruhe m>.d äussenn Frieden gemessen soll. Ohne allen
Zweifel, werd.» Sie mit dem Vollz. Rath die Empsin-
bungm der Freude, der Bewunderung und der Dank-
öarkuc theilen, die der Held von Frankreich in allen
Herzen crw>,kt, ìFolgende Bolfehaft wird verlesen und an tie Polt-
icycommlßion gewiesen:

B. Gcsczgebcr! Nach dem Besitze vom Weinm.
illoo, sotten k>in? Bewilligungen zur Errichtung neuer
Nühlwrrke ertheilt werden, bis hierüber eiir neues best-
kiiveö Eestz anfgescclld seyn wird; demohngeaehtet lie»

fcn bisher mehrere Bitschriften ein, worinn um jene

Bewilligung mit solchen Gründen angesucht wurde, welche
das Begehren wichtig und dringend machen. DerVollz.
Rath glaubt sich deßwegen aufgelodert, Sie B. G.,
einzuladen, mit Angelegenheit und Beschleunigung, über
eine» Gegenstand zu entscheiden, der mit dem Interesse
von Bürgern und Gemeinden in enger Verbindung
sieht.

Folgende Botschaft wird verlesn: und au die Fi.
nanzeommißion gewiesen:

B. Gcstzgeder! DerVollz. Rath hat Ihnen unterm

4. Dec. lezthin seine Vorschläge ;n einem provisorischen

Zollsystem, mit der Einladung zugesandt, dieselben zur
gesczlichen Verordnung zu erheben, und dirscn so wich,
tigen als dringenden Gegenstand ohne Aufschub ihrer
Berathung zu unterziehen. Ohne Zweifel sind Sie B-
Gestzgebcr mit dem Vollz. Rath überzeugt, daß dieftr
Zweig der öffn!lichen Verwaltung alle Aufmerksamkeit

verdiene, und daß der Mangel an gesczlichen V-rfüguitt
gen für denselben, mit jedem Tage der Republik ei.

»cn beträchtlichen Schaden verursacht. Der Vollz. Rath
widcrholt demnach die obige Einladung und seine schom

gegebene Versicherung, daß er von den zu ertheilenden

Vollmachten keinen ander» Gebrauch machen werde,
als welchen die Gerechtigkeit und die Vertheile des Hau»
dels fodern mögen.

Folgende Botschaft wird verlesen:

B- Gesezgcdec! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen?

die bcyliegende Zuschrift deö B- Suter, Distrikisstait-
Halter in Schwntz worin» er anzeigt, daß ihn sowohl

häusliche und Familienverhälttusse, als hauptsächliche

persönliche Rüksichteu abhalten, dem Russe in die

Mitte des g'ftzqebenden Rathes zu folgen.

Der Rath beschließt in 10 Tage« eine nnw Wahl
vorzunehmen.

Die Finar.zcommißiim erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B- Gesczgebcr! In einer Bittschrift vomz,.Iâ
stellen 6 Handelsleute von Ocsch Ihnen vor, wir durch

den bekannten Brand im Juni a. p. nicht allein etlj»

chen derselben, gleich andern Bürger», ihre Wohnungen-

im Ranch aufgegangen, sondern sie, die Bittsteller,
sämtlich noch darneben den grösten Theil ihrer Wau-
renlager, einige nur bis ans den Werth von L. ,0000,
eingebüßt; und stutzen darauf ihr Ansuchen, sie theils
für damals bereits verfallene, theils noch verfallende

Abgaben, auf beliebig« Zeit loszusprechen:

Allein, »eben der Betrachtung, daß die VeMögeztS-
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umstände so wie die Einbuße dieser Bürger sich in ver.

sctucdcnem Maaß und Verhältniß befinden mögen, scheint

Ihrer Finanzcommißion die Gewährung eines solchen

Anftichcns überhaupt großem Bedenken unlcrworffe»
zu seyn, und sie traget Ihnen daher B- Geftzgcbcr ledig,

lich an, erwähnte Bitlschrifc an den Vovz. Näth zu

überweisen, und zu gewärtigen, ob derselbe für gut
finden sollte, in nähere Untersuchung dieses einzelnen

Falls einzutreten, und Ihnen darüber beliebige Vor-
schlage zu thun.

Die Constitntionscomißion räth den Decretsvorschlag
der dem B. Cusani von Mayland das helvetische Bür»

gerrecht ertheilt, zum Dekret zu erheben.

Die Berathung wird vertaget.
Folgende Botschaft wird verlesen und an die Fi.

nanzcommißion gewiesen:

B. Gesezgebcr! Der Vollz. Rath übersendet Ihnen
hiebey die Vcrbalprozesse der öffentlichen Versteigerun-

gen von Nationalgütecn, die in dem Distrikte Unter-

Rheinthal Ct. Säntis, vorgenommen worden, samt

einem Nachtrage zu den Gütervcrkäuffcn im Ct. So-
lothurn, die Vcräufferung der Schloßgüter zu Bächdcrg

betreffend, von welchen sämtlichen Versteigerungen die

Ratifikation von den respektive» Verwaltunaskammern
und dem Finanzministerium vorgeschlagen wird.

Der Vollz. Rath untcrstüzr diese Vorschläge und ladet

Sie ein B. G., diese Verbalprozesse zu untersuchen,

und im Falle Sie keinen Anstand finden zu ratlficiren.
^ Der Dekrctsvorschlag, die Vereinigung zweyer Höfe

im Canton Luzern mit Rsthenburg betreffend, wird

zum zweytenmale in Berathung genommen, und hier-

auf zum Decret erhoben. (S. dasselbe S. 110;.)
Folgendes Gutachten der Finanzcommißion wird in

Berathung und hierauf angenommen:

Gutachten über die im Distr. Sarmen-
st o r f Can t. B ad en zu vcr äu ssc r u d c n

R a t i o n a l g l'i t c r.

Vom Schlvßgut Heidcgg, zwey ausgetrock-
nete Wcyer, ganz voin Land eines Partikularen
umgeben: gcschäzt 102 Fr. 4 btz., verkaust irc Fr.
2 btz., also Uebcrlosung 12 Fr. 8 btz. Sie waren bis-

her als Handlchen für den jährlichen Zins von 4 Münz-

gulden Hingeleihen: Hie Ratifikation hat also keine

Schwierigkeil.
Der Hof Oberbühl zu Gelfingcu, hat

Haus und Scheune und Inch. Land, wovon 18

Auch. Matten und 4 Inch. Reben: geschäzt 7-40,

verk. 7441 Fr. r btz. Also ungeachtet der sehr nieder»

Schätzung nur 2ol Fr. I btz. überlöst.

Der Hof Unterbühl, hat Haus und Scheu,

ne, und y-> Iuch. Land, wovon 27 Iuch. Matten und

4 1/2 Iuch. Reden: geschäzt 1)986, verk. 14528 Fr.
Ist in gleichem Fall wie ersterer und doch nur 542 Fr.
üderlöst.

Die Gclfinger Güter, eine alte Ziegelhülte
und z z Ivch. Land, wovon 17 Iuch. Mallen und

4 1/4 Iuch. Reben: geschäzt 7067, verk. 7990 Fr.

In gleichem Fall wie oben und nur 92z Fr. üderlöst.

Die Güter zu Sulz, z 5 Iuch. Land, wovon

9 Iuch. Malten: gesch. 4547, verk. 4928 Fr. »btz.
Uebcrlosung ;8i Fr. 2 btz. (Die Forts, folgt.)

Kleine Schriften.
Oäe sur la staix par stm. Laichst. 4. (Lernc, lstim

180 l.) i Bogen.

Diese Ode auf den Frieden ist ihres erhabenen Ge,

gcnstandcs nicht unwerth. Der Vf. durch größere Ge.

dichte bekannt, liest in dem Buche der Schiksalc tröst,

volle Entwiklungm der Trauersccnen des lezten Jahr,

zehcnds:

Lur cle; borns escarpes, environnes cl'abimes,
l.es marczrs sts la st berce,
st.n compactant l'orgueil, en réprimant les crimes.

Lnlin ont astermi son tkrône ensanglante.

Les empires ont vû l'ancienne barbacis

stuir cievanr le genie;
star tout sts l'klnivers les grancls cbranlemens

Ont entin reveille les mortels instolens,
Les maux gui clesoloient la terre
De l'stumaino raison ont aMansti ia sphere;
st'homms instruit par l'aclverlitê
Doit aux malheurs pastes la clarté gui l'êclaire,

àx éclairs cle la souclre il vit la vérité.

Oui, cle la vérité l'homms a vu les miracles,
II entsnâ ses oracles
Dorst le son retentit au milieu âez clêbris

l)s châteaux renverses et cle palais cìetruits,
star tout tlu Louchant à L'sturore
De ces âsbris kumans sort uns voix sonore

l^ui 5sit trembler l'orguei! stes Zransts,
Lt l'etenclart sacre gu'un peuple libre arbore

steur âic: gue l'homms instruit ne loutkrs accu»:

tyrans.
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